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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.2008

Norm

StPO §198, §199, §200

StGB §88 Abs1

StVO §9 Abs2

Rechtssatz

Schweres Verschulden im Sinne des § 198 StPO ist bei Fahrlässigkeitsdelikten nur in Ausnahmefällen, etwa dann

anzunehmen, wenn die Übertretung von Sorgfaltsnormen den Schadenseintritt geradezu als wahrscheinlich

annehmen lässt und der Erfolgsunwert erheblich und nicht ausgeglichen oder nicht zu beseitigen ist. Die Missachtung

des Vorranges auf Schutzwegen begründet für sich allein noch kein schweres Verschulden.
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